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Fiir eine sozialvertrigliche Ausgestaltung des Neuen Finanzausgleiches

Der Spitex Verband
Schweiz setzt sich dafir
ein, dass die Kantone

im Rahmen eines Verfas-
sungsartikels zum Neuen
Finanzausgleich (NFA)
verpflichtet werden, die
Hilfe und Pflege zu Hause
fiir betagte und behinderte
Menschen finanziell zu
unterstiitzten. Im nachfol-
genden Artikel zeigt
Beatrice Mazenauer, Zen-
tralsekretdrin des Spitex
Verbandes Schweiz, die
Hintergrinde zu dieser
Vorlage und die Erwartun-
gen an die Kantonal-

verbdnde auf.

Die Spitex-Organisationen  fi-
nanzieren sich zu 18% mit Beitrd-
gen der AHV. 30% tragen Kanto-
ne und Gemeinden. 29% kom-
men von den Krankenversiche-
rern. 23% zahlen die Klientinnen
und Klienten oder stammen aus
Spenden und Mitgliederbeitrii-
gen. Das zeigt die Spitex-Statistik
2000 des Bundesamtes fir So-
zialversicherung. Die Spitex Ver-
binde werden zu rund 50%
durch den Bund finanziert. Tritt
der NFA gemiss der bundesritli-
chen Vorlage in Kraft, wiirden
18% der Einnahmen der Spitex-
Organisationen und 50% der Ein-
nahmen der Kantonalverbinde
wegfallen. Solange aber der NFA
nicht in Kraft ist, sind die Beitré-
ge der AHV sichergestellt.

Die Vorlage des Bundesrates

Die Botschaft des Bundesrates
vom 26. Mirz 2002 sieht vor, die
Zustindigkeit fir die Hilfe und
Pflege zu Hause den Kantonen
zu Ubertragen. Gesamtschweize-
rische  Koordinationsaufgaben
2u Gunsten von betagten und

Leistungen mijssen in jedem einzelnen

Qualitét und Quantitat der Spitex-

Kanton durch eine geeignete

Finanzierungsregelung gesichert werden.

behinderten Menschen kann der
Bund weiterhin unterstiitzen.

Wird der Wegfall der AHV-Gel-
der nicht anderweitig kompen-
siert, wire ein Leistungsabbau
bei der Hilfe und Pflege zu Hau-
se die Folge. Fiir den Spitex Ver-
band Schweiz ist der NFA-Verfas-
sungsartikel zu Spitex deshalb
nur akzeptabel, wenn dieser er-
ginzt und prizisiert wird. We-
sentlich ist der Einbau einer Ver-
pflichtung der Kantone, die Hilfe
und Pflege zu Hause fir betagte
und behinderte Menschen finan-
ziell zu unterstiitzen.

Der Antrag Forster

Der Spitex Verband Schweiz un-
terstiitzte am Hearing der stinde-
ritlichen NFA-Kommission vom
29. April 2002 den Antrag von
Stinderitin  Erika Forster. Da-
nach wiren die Kantone zwar
zustindig fiir die Hilfe und Pfle-
ge zu Hause. Zusitzlich wirden
sie aber verpflichtet, die Hilfe
und Pflege zu Hause durch Bei-
trige an kantonale, regionale
und kommunale Organisationen
zu unterstiitzen. Die Beitrige
richteten sich nach Quantitit
und Qualitdt der erbrachten Leis-
tungen.

Mit dem Antrag Forster wiire in-
nerkantonal eine gewisse Ein-
heitlichkeit des Spitex-Angebo-
tes sichergestellt. Um auch inter-
kantonal eine gewisse Einheit-
lichkeit des Angebotes zu er-
reichen, verlangte der Spitex Ver-
band Schweiz die Zusicherung
eines Leistungsvertrages, der dem
erhohten  Koordinationsbedarf
nach der erfolgten Kantonalisie-
rung Rechnung tragt und der mit
einem substantiellen finanziel-
len Beitrag gekoppelt wird. Die-
ser Beitrag muss mit demjenigen
an die zentrale Geschiftsstelle
von Pro Senectute Schweiz ver-
gleichbar sein.

NFA-Vorlage im Stinderat

Die stinderitliche Kommission
ist dem Antrag Forster zwar nicht
gefolgt. Sie hat aber den vorge-
tragenen Einwinden zum Teil

Rechnung getragen. Im Verfas-
sungsartikel soll neu eine Ver-
pilichtung anstelle einer reinen
Zustindigkeit der Kantone fiir
Spitex stehen (Die Kantone sor-
gen fi statt «Die Kantone
sind zustindig fir...). Zudem
soll in einer Ubergangsbestim-
mung festgehalten werden, dass
die bisherigen Spitex-Beitrage
gemiss AHVG 101" durch die
Kantone bis zum Inkrafttreten
einer kantonalen Finanzierungs-
regelung fir die Hilfe und Pflege
zu Hause weiter ausgerichtet
werden.

Lobbying nétig

Der Stinderat berit den NFA am
1. und 2. Oktober. Das Geschift
geht anschliessend in den Natio-
nalrat. Der Stinderat wird vor-
aussichtlich nahe an der bundes-
ritlichen Vorlage legiferieren.
Die Interessenkonflikte — insbe-
sondere im Sozialbereich — wer-
den im Nationalrat akzentuierter
diskutiert werden.

Sobald die Entscheide von Na-
tional- und Stinderat bekannt
sind, mussen in den Kantonen
parlamentarische Vorstosse lan-
ciert werden. Qualitit und
Quantitit der Spitex-Leistungen
miissen innerkantonal  durch
eine geeignete Finanzierungsre-
gelung  gesichert werden. Der
Spitex Verband Schweiz wird
Unterstiitzung leisten und Mate-
rialien fiir diese Interventionen
zusammenstellen.

Der Bundesrat geht davon aus,
dass der NFA im Jahr 2006 in
Kraft treten kann. Ob dieser
Fahrplan realistisch ist, wissen
die Gotter. Bedeutende Geschif-
te werden nimlich in einem
Wiahljahr ungern behandelt. Ver-
spitungen sind daher moglich.
Geschicktes Lobbying bleibt n6-
tig. Die Hande konnen wir noch
nicht in den Schoss legen. Ein
Trost bleibt: Der NFA muss die
Hiirde einer Volksabstimmung
mit Stindemehr tGberstehen. 3




	Für eine sozialverträgliche Ausgestaltung des neuen Finanzausgleiches

